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Widerstand gegen die Entchristlichung der Kirche – 

nicht nur im Bistum Trier 
Quelle: aus der Email eines entschiedenen Katholiken vom 12.09.2017 

Der Trierer Bischof Ackermann versucht über ein Dekret die Anzahl der Pfarreien auf 
35 zu reduzieren. Verbunden mit dieser sogenannten Reform wäre aber auch ein Einzug 
des heutigen Vermögens der bisherigen Pfarreien und eine Übertragung auf die 
zukünftig geplanten 35 Pfarrkolchosen. Inzwischen regt sich Widerstand gegen die 
Pläne des Bischofs. Erstmals hat dieser Protest Eingang und Niederschlag in der 
lokalen Presse gefunden. Da Trier überall ist und alle Diözesen diesen verhängnisvollen 
Weg der Entsakralisierung- Entklerikalisier und – der Protestantisierung zur endgültigen 
Entchristlichung gehen, übersenden wir Ihnen den Erstbericht über den Widerstand. Ein 
Widerstand, der sich gegen den Verlust der christlichen Kultur richtet. Wir sind den 
Initiatoren dankbar. 

Die juristische Situation und die Verantwortung des Bischof´s wird  wie folgt einge-
schätzt: 

• Der Bischof nicht nur geistliches Oberhaupt seines Bistums ist, sondern er hat auch 
zugleich einen Eid auf die Verfassung abgelegt. Aus dieser Verpflichtung hat 
er  dafür zu sorgen, dass die Bistumsverwaltung  und damit auch eine Neuordnung 
nach den Kriterien der Rechtsstaatlichkeit und nicht nach Gutsherrenart zu erfolgt. 
Die Kriterien der Rechtsstaatlichkeit sind für seine Maßnahmen, wie die ange-
sprochene Enteignung der der kleinsten eigenständigen Verwaltungseinheiten, wie 
eine Pfarrei bindend. Sowohl sein Bistum als auch die Pfarreien sind staatlich als 
Körperschaften öffentlichen Rechts organisiert und unterliegen als solche auch 
dem Eigentumsschutz des Art. 14 des Grundgesetzes und vor allem Satz 3, der im 
Falle einer Enteignung vom Enteigner (dem Bischof) zwingend eine Entschä-
digungslösung für die enteigneten Altpfarreien verlangt. Zudem hat das mobile und 
immobile Eigentum der Pfarreien eine Zweckbestimmung und war aus diesem 
Grunde mit Zweckbestimmung gespendet oder sogar gestiftet worden. Als Prümer 
denkt man dabei sofort an den Spendentopf für die historische Salvatorbasilika, der 
nicht für die Hohe Domkirche oder die Bitburger Kirche zweckentfremdet werden 
darf. Gerade Prüm dürfte sich – was das Vermögen und seine Herkunft angeht - 
juristisch als sehr komplex herausstellen. Ich vermute einmal, dass es gerade hier 
nie aufgelöste alte Rechte gibt, die älter als das Bistum und seine Rechtsansprüche 
sind.  Konkret ein großer Teil der Ausstattung der Basilika sind von Napoleon 
säkularisiert worden und später zurückgestiftet worden und zwar zu einer Zeit, 
bevor das Bistum 1821 erneuert wurde. Im Bistum Aachen sind solche Pfarreien 
mit alteren Rechten als das Bistum mit ihren Klagen gegen die Enteignung 
erfolgreich gewesen und zwar auch vor kirchlichen Gerichten. Aber in den 
Aachener Akten sind die Urteilsbegründungen geschwärzt!!! Der erste und 
risikolose Schritt für die Pfarreien ist der Widerspruch gegen die Pfarrauflösung und 
den Vermögenseinzug mit der Vermögensübertragung. Bei genügend Wider-
sprüchen wird das Bistum sich schwer tun und die Widerspruchsstelle wegen Über-
lastung zusammen brechen. 








